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KAMMERGERICHT Beschluss 

Geschäftsnummer: 2 Ss 250/01 - 3 Ws (B) 566/01 

In der Bußgeldsache gegen 

wegen Verkehrsordnungswidrigkeit 

hat der 3. Senat für Bußgeldsachen des Kammergerichts in Berlin am 23. November 2001
beschlossen: 

Tenor: 

Die Rechtsbeschwerde des Betroffenen gegen das Urteil des Amtsgerichts Tiergarten in Berlin
vom 12. Juli 2001 wird verworfen. 

Der Betroffene hat die Kosten seines Rechtsmittels zu tragen. 

Gründe: 

Das  Amtsgericht  hat  den  Betroffenen  wegen  (tateinheitlich  begangener)  fahrlässiger
Zuwiderhandlungen gegen §§ 4 Abs. 1, 5 Abs. 1, 41 Abs. 2 Nr. 7 (Zeichen 274), 49 Abs. 1 Nr.
4 und Nr. 5, Abs. 3 Nr. 4 StVO nach § 24 StVG zu einer Geldbuße von 300.-- DM verurteilt,
nach § 25 StVG ein Fahrverbot  von einem Monat  angeordnet  und bestimmt,  dass  dieses
entsprechend der Regelung des § 25 Abs. 2 a StVG wirksam wird. Die Rechtsbeschwerde des
Betroffenen, mit der er das Verfahren beanstandet und die Verletzung sachlichen Rechts rügt,
hat keinen Erfolg.

Die Generalstaatsanwaltschaft hat zu dem Rechtsmittel ausgeführt: 

"1. Die Rüge der Verletzung formellen Rechts ist nicht ausgeführt und daher unzulässig, §
344 Abs. 2 Satz 2 StPO. 
2. Auch mit der Sachrüge dringt die Rechtsbeschwerde nicht durch. 
a.  Entgegen  der  Auffassung  des  Beschwerdeführers  ist  die  im  Urteil  dargelegte
Beweiswürdigung des Amtsgerichts Tiergarten frei von im Rechtsbeschwerdeverfahren allein



zu  prüfenden Rechtsfehlern.  Rechtsfehlerhaft  ist  eine Beweiswürdigung,  wenn sie  in  sich
widersprüchlich,  lückenhaft  oder  unklar  ist  oder  gegen Denkgesetze  und  Erfahrungssätze
verstößt oder wenn der Tatrichter überspannte Anforderungen an die für eine Verurteilung
erforderliche Gewissheit stellt (vgl. Kleinknecht/Meyer-Goßner StPO, 45. Aufl., § 337 Rdnr.
27 m.w.N.). Hierfür ist nichts erkennbar. Unzutreffend geht die Rechtsbeschwerde davon aus,
der Tatrichter habe die Einlassung des Betroffenen völlig außer Acht gelassen. 

Das  Amtsgericht  stellt  im  Urteil  klar,  dass  es  dem  Betroffenen  erhebliche  Teile  seiner
Aussage geglaubt und insoweit zur Grundlage seiner Feststellungen gemacht hat (UA S. 3),
im Übrigen aber die Einlassung als widerlegt angesehen hat (UA S. 4). Der weitere Angriff
der  Rechtsbeschwerde,  es  gäbe  keinen  Erfahrungssatz  dahin,  dass  ein  Polizeizeuge  allein
aufgrund der Dauer seiner Beschäftigung glaubwürdiger ist als der Betroffene (BS S. 2), geht
ins Leere. Denn einen derartigen Erfahrungssatz hat das Amtsgericht im Zusammenhang mit
der  Würdigung der  Aussage  des  Zeugen G nicht  allein  herangezogen.  Vielmehr  wird  die
langjährige  Erfahrung  des  Zeugen  in  nachvollziehbarer  Weise  erkennbar  für  die  Qualität
seiner  Beobachtungsfähigkeit  im  Zusammenhang  mit  Verkehrsverstößen  auf  Autobahnen
betont, ohne hieraus allein die Glaubwürdigkeit des Zeugen abzuleiten. Daneben entspricht es
allgemeiner  Lebenserfahrung,  dass  eine  mehrjährige  Tätigkeit  auf  einem  Fachgebiet  die
Beobachtungsfähigkeit eines Zeugen gerade auf diesem Gebiet schärft,

b. Auch die Anordnung eines einmonatigen Fahrverbots ist frei von Rechtsfehlern. Durch die
Verwirklichung  des  Tatbestandes  der  Nr.  6.1.  BKat  i.V.m.  Tabelle  2  Nr.  6.1.4.  ist  der
Regelfall  der  Anordnung  eines  einmonatigen  Fahrverbots  gegeben.  Ein  Absehen  von  der
Anordnung kommt nur in Betracht, wenn besondere Ausnahmeumstände in der Tat oder in
der Persönlichkeit des Betroffenen offensichtlich gegeben sind und daher erkennbar nicht der
in § 2 BKatV erfasste Normalfall vorliegt oder wenn durch die Anordnung des Fahrverbots
bedingte  erhebliche  Härten  oder  gar  eine  Härte  außergewöhnlicher  Art  eine  solche
Entscheidung als nicht gerecht erscheinen lassen (vgl. KG Beschluss vom 28. Oktober 1996 -
3 Ws (B) 445/96 -). Derartige Umstände sind den Urteilsgründen nicht zu entnehmen. 

aa)  Der  zeitige  Abstand  von  13  Monaten  zwischen  der  Tat  und  dem  Urteil  steht  der
Anordnung  eines  Fahrverbots  nicht  entgegen.  Hierbei  kann  offenbleiben,  ob  die
vergleichsweise nicht übermäßig lange Zeitspanne (vgl. KG a.a.O. sowie Beschlüsse vom 29.
April 1998 – 3 Ws (B) 124/98 -; vom 2. Juni 2000 - 3 Ws (B) 210/00 - sowie vom 11. Juli
2001 -  3  Ws  (B)  287/01  -)  überhaupt  geeignet  sein  kann,  den  Sinn  des  Fahrverbots  als
Erziehungsmaßnahme entfallen zu lassen. Jedenfalls kann die Verhängung eines Fahrverbots
nach einer verkehrsrechtlich unauffälligen Phase in einer längeren Zeit, die zwischen Verstoß
und Urteil liegt, nur dann eine außergewöhnliche Härte darstellen, wenn das späte Urteil nicht
vom Betroffenen zu vertreten ist (vgl. KG jeweils a.a.O.). So liegt es jedoch hier. Aus den
Urteilsgründen  ist  ersichtlich,  dass  das  Amtsgericht  bereits  am  2.  Februar  2001  eine
Hauptverhandlung  durchgeführt  hat,  die  jedoch  ausgesetzt  wurde,  da  dem  Betroffenen
Gelegenheit  zur  Prüfung  gegeben  werden  sollte,  ob  er  seinen  Einspruch  gegen  den
Bußgeldbescheid  zurücknimmt  (UA  S.  5).  Die  Verzögerung  ist  daher  nicht  dem
Verantwortungsbereich des Tatrichters zuzuordnen, mithin können dem Betroffenen aus ihr
keine Vorteile erwachsen. 

bb) Auch die von der Rechtsbeschwerde angesprochenen Einschränkungen des Betroffenen in
seiner Nebenbeschäftigung als Kraftfahrer durch das Fahrverbot begründen kein Abweichen
vom  Normalfall.  Die  unterschiedlichen  wirtschaftlichen  oder  beruflichen  Auswirkungen
dieser Beschränkung müssen bei einem Regelfahrverbot nach § 2 Abs. 1 BKatV grundsätzlich
hingenommen werden.



Sie sind nur dann zu beachten, wenn das Fahrverbot bei einer durch besondere Umstände
veranlassten Gesamtschau zu einer unangemessen harten Sanktion der Tat führen würde (vgl.
BayObLG VerkMitt 1995, 50 f.). Angesichts der Geringfügigkeit der Tätigkeit - 15 bis 20
Stunden pro Monat (UA S. 2) - ist der Beschwerdeführer selbst bei dem behaupteten Verlust
des Arbeitsplatzes kaum in seiner Existenz gefährdet. Im Übrigen muss der Betroffene sich
entgegenhalten lassen, dass, wer durch mangelnde Verkehrsdisziplin selbst den Verlust seiner
Fahrerlaubnis  riskiert,  nicht  glaubhaft  machen kann,  darauf  angewiesen  zu  sein  (vgl.  KG
Beschluss vom 3. April 1996 - 3 Ws (B) 86/96 -)." 

Diese zutreffenden Ausführungen macht sich der Senat zu eigen. 

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 46 Abs. 1 OWiG, 473 Abs. 1 Satz 1 StPO. 

Anmerkung von Prof. Dr. jur. Dieter Müller, Bautzen:

Bei der vom Kammergericht getroffenen Entscheidung über eine Rechtsbeschwerde handelt
es sich inhaltlich um einen alltäglichen Sachverhalt wie er sich so oder ähnlich tagtäglich auf
deutschen Fernstraßen ereignet.
Dennoch sollte man sich bei den drei vom Betroffenen verwirklichten Tatbeständen einmal
wieder deutlich machen, dass es sich um Hauptunfallursachen im Straßenverkehr handelt (vgl.
zur Hauptunfallursache Nr. 3, dem mangelhaften Sicherheitsanstand nunmehr die Darstellung
der Sicherheitsrisiken im Kommentar von Müller, Dieter, StVO aktuell, § 4, S. 25 c ff.).
Nicht  eben  selten  klagen  deshalb  auch  die  Mitarbeiter  von  Bußgeldstellen  und
Verkehrspolizei darüber, dass Bußgeldrichter gegenüber Einspruchs- und Beschwerdeführern
gerade hinsichtlich des Fahrverbots nur allzu oft auf diese Nebenfolge verzichten.
Insbesondere  durch  konsequent  verhängte  Fahrverbote  macht  sich  jedoch  unter
Verkehrssündern bemerkbar, dass auch Bußgeldrichter gewillt sind, ein Fahrverbot ganz im
Sinne  des  Gesetzgebers  als  „Denkzettel-  und  Besinnungsmaßnahme“  einzusetzen,  um
Betroffene mit Nachdruck zu einer zukünftigen Verhaltensänderung zu bewegen.
Nicht  selten  wurden  in  der  Vergangenheit  bei  entsprechend  geschickt  vorgetragener
glaubhafter Begründung durch den Umweg über ein erhöhtes Bußgeld (heute gem. § 4 Abs. 4
BKatV) Fahrverbote beim Bußgeldrichter „abgekauft“ und es war verständlich,  dass diese
lasche Urteilspraxis ermittelnde Beamte regelrecht frustrierte, da sie sich zu recht ein Stück
weit ihres Ermittlungserfolges gegenüber einem verkehrsgefährdend handelnden Täter beraubt
sahen.
Das  Kammergericht  zeigt  in  seiner  konsequent  am Gesetzeszweck  der  Verkehrssicherheit
ausgerichteten  Entscheidung  auf  der  Grundlage  einer  stringenten  Begründung  des
Generalstaatsanwalts,  dass  es  auch  anders  geht.  In  klarer  Konsequenz  wird  in  der
vorliegenden Entscheidung im Ergebnis begründet, dass ein Regelfahrverbot nur dann seinen
Namen verdient, wenn es nicht mehr nur als bloße „ultima ratio“ angesehen wird. Es sollte
immer in den Fällen konsequent verhängt werden, wenn verschärfte Geldbußen nicht mehr
ausreichen, um auf den Verkehrssündern mäßigend einzuwirken.
Wenn wir allein die stetig steigende Verkehrsdichte auf deutschen Straßen betrachten,  die
vielerorts  mit  rauen  Sitten  im  tagtäglichen  Verkehrsumgang  miteinander  einhergehen
(deutlich messbar an den im Gegensatz zu den fallenden Zahlen von Verkehrstoten weiterhin
auf hohem Niveau stagnierenden Unfallzahlen, Unfallfolgen und Unfallursachen) braucht es
konsequente Richter. Diese richterliche Konsequenz ist nach außen hin daran messbar und für
Verkehrssünder persönlich erfahrbar, dass nicht nur die erwarteten Regelgeldbußen verhängt
werden, sondern daneben auch die von Verteidigerseite oft als verhandelbar interpretierten
Fahrverbote als Rechtsfolgen festgesetzt werden.



So geschehen im vorliegenden Fall  des Kammergerichts,  in dem es in der Sache um eine
polizeiliche Feststellung tateinheitlich begangene Verkehrsverstöße auf einer Autobahnfahrt
ging.
In der vorliegenden Entscheidung wird aber auch ebenfalls deutlich, wie vertrauenswürdig die
korrekte  polizeiliche  Ermittlung  der  Verkehrsdelikte  für  die  Rechtsfindung  besonders  im
nachfolgenden gerichtlichen Beschwerdeverfahren ist. So wird klar, dass es nicht nur auf die
Aussage eines Polizeizeugen ankommt, sondern von gerichtlicher Seite besonders auch auf
den inhaltlichen Erfahrungsschatz eines an Dienstjahren reicheren Polizeibeamten aufgebaut
werden kann.
Gerade auf das exakte Erinnerungsvermögen der als Fahrer und Beifahrer fungierenden das
Tatfahrzeug verfolgenden Polizeibeamten kommt es bei dieser Beweiswürdigung an. Seine
klaren  Beobachtungen  sind  von  entscheidender  Bedeutung  und  Zweifelsfälle,  die  durch
unklares Aussageverhalten zumeist offen zutage treten, gehen dabei deutlich zu Lasten der
Ermittlung und führen nicht selten zu Freisprüchen bzw. Einstellungen des Verfahrens. Nicht
so geschehen im Fall des Kammergerichts.
Insgesamt  betrachtet  darf  aus  Sicht  der  Verkehrssicherheit  resumiert  werden,  dass  es
insbesondere Entscheidungen wie die  des  Kammergerichts  sind,  die den Ermittlungs-  und
Bußgeldbehörden die  Arbeit  erleichtern  und zu  einer  Bestätigung dieser  wichtigen Arbeit
beitragen. Bei allen Rechtsstreitigkeiten in verkehrsrechtlichen Bußgeldsachen sollte niemals
vergessen werden, dass es vordergründig nicht um die Höhe von Bußgeldern oder anderen
Rechtsfolgen geht,  sondern vielmehr um einen fühlbaren Beitrag der Justiz  zur  konkreten
Anhebung der Verkehrssicherheit auf deutschen Straßen. Genau zu diesem Zweck bedarf es
allerdings  eines  auch  nach  außen  hin  für  alle  Verkehrsteilnehmer  sichtbaren  in  sich
widerspruchsfreien  Beitrags  aller  beteiligten  rechtsanwendenden  Instanzen,  dieses  Ziel  zu
erreichen.


